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Neues Verbraucherkredit-Gesetz 
(CCD II) verschärft Anforderungen 
für Retailbanken

• Verschärfte Verbraucherkredit-Regulierung 

Die Vergabe von Verbraucherkrediten wird ab 

dem 20. November 2026 verschärft reguliert.

Was ändert sich?

Überziehungskredite

• Verschärfte Informationspflichten 

• Verpflichtende Vorinformation bei geplanter 

Kündigung

Kreditwürdigkeitsprüfung

• Verschärfte Anforderungen bei Kreditvergabe

• Zukünftig auch bei geduldeten Überziehungen 

• Einschränkungen für den Datenumfang

Auskunftsansprüche

• Anspruch auf menschliche Entscheidung

• Auskunftsanspruch über Entscheidungslogik

Widerrufsrecht

• Wegfall der Muster-Widerrufsinformation

• Entfall der Gesetzlichkeitsfiktion 

• Einführung einer Erinnerungspflicht 

Forbearance für notleidende Kredite

• Zivilrechtlicher Anspruch für Verbraucher

• Prüfung von Entlastungsmaßnahmen

• Zwangsvollstreckung als Ultima Ratio

Kreditwerbung

• Verschärfte lauterkeitsrechtliche Vorgaben 

• Verbot irreführender Kreditwerbung

Wohlverhaltensregeln

• Verschärfte Personalanforderungen für 

Vergabe von Krediten

Registrierungspflichten bei Forderungskauf

• Verschärfte Registrierungs- und 

Meldepflichten bei systematischem 

Forderungsankauf 

Was sind die wichtigsten 
Neuerungen?

• Angreifbare Darlehensverträge: 

Rückabwicklung des Darlehensvertrages bei 

fehlender Compliance 

• Verlust von Zinsansprüchen: Hemmung der 

Durchsetzbarkeit von Zinsansprüchen

• Sanktionsrisiken: Empfindliche Bußgelder bis in 

den hohen Millionenbereich

• Vorgehen von Verbraucherschützern: 

Erhöhtes Risiko von Muster- und Sammelklagen, 

vergrößerte Angriffsfläche für Abmahn- und 

Unterlassungsklagen 

Welche Folgen sind zu erwarten?

• Betroffenheit klären: Erfassen, welche 

Retailprodukte von der neuen Rechtslage 

betroffen sind.

• Risiken und Lücken identifizieren: Bestehende 

Retailprodukte den neuen Informations-, Prüf-, 

Dokumentations- und Erlaubnispflichten 

gegenüberstellen und kritische Lücken 

priorisieren. 

• Vertrieb und Organisation ausrichten: 

Kreditwürdigkeitsprüfung, Kundenkommunikation 

und Vertragsgestaltung anpassen sowie 

Governance-, Kontroll- und Schulungsstrukturen 

aufbauen.

Was sollten Retailbanken jetzt tun? 

• Stichtag 20. November 2026: 

Ab diesem Datum gelten die neuen Vorgaben.

• Bis dahin bleibt ein begrenztes Umsetzungs-

fenster, um Prozesse, Unterlagen und 

IT-Strecken anzupassen und zu testen.

• Punktuell können Darlehensgeber von 

gesonderten Übergangsfristen profitieren.

Wann ändert es sich?
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• Analyse und Impact Assessment: Wir 

prüfen, in welchem Umfang CCD II Ihre 

Retailprodukte betrifft und welche Risiken sich 

hieraus ergeben. 

• Zielbild und Umsetzungsplanung: Wir leiten 

Handlungsfelder ab, entwickeln ein Zielbild und 

einen priorisierten Projektplan.

• Regulatorische Begleitung: Wir klären Ihre 

Rolle (Kreditgeber/Vermittler), prüfen 

Erlaubnis-/Registrierungspflichten und 

begleiten den Austausch mit der BaFin.

• Operative Umsetzung: Wir überarbeiten 

Vertragsdokumente, Online-Strecken und 

Werbemittel und konzipieren eine 

rechtskonforme Kreditwürdigkeitsprüfung.

• Organisation und Training: Wir unterstützen 

beim Aufbau einer belastbaren Organisations-

struktur und bei passgenauen Schulungen.

Wie kann KPMG Law dabei unterstützen?

Miriam Bouazza 

Partnerin, 

Rechtsanwältin

Legal Financial Serivces

T +49 69 95119-5044

mbouazza@kpmg.com

Marc Pussar

Partner

Rechtsanwalt

Legal Financial Services

T +49 151 6333-7979

mpussar@kpmg.com

Ihr nächster Schritt: 
CCD II Quick Check

Maximal 60-minütiger Workshop (vor Ort oder virtuell) plus Kurzbericht 

mit indikativer Bewertung Ihrer Betroffenheit, wichtigsten 

Handlungsfeldern und Prioritäten – der Startpunkt 

für eine schlanke, risikobasierte Lösung.

Schnelle Einordnung, klarer Fahrplan.Zum Festpreis

Frank Michael Bauer

Senior Manager

Rechtsanwalt

Legal Financial Services

T +49 151 5117-4884

frankmichaelbauer@kpmg.com

https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHVyLqGRslocAAAAXev4WAYpa_EhsCtC8fp4SBtEJzCN3JU1qcS-_b8KIEwRBFTWdggmw4f1oD_6QVyyHGUBDCXcC6QfsNNYmFIuoIOjjNC74MS1JcC952ZFwLUlcwDs-TLQcw=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fkpmg-law-germany%2F
https://www.youtube.com/channel/UChjVAv_TfLETFEqAYchHYzQ
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